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c) ihre Spezialisten sowie die durch die Bank ein
gesetzten Spezialisten internationaler Experten
gruppen sowohl im Vorbereitungsstadium als 
auch im Prozeß der Durchführung des Bauvor
habens und der Tilgung des Kredites zur erfor
derlichen Kontrolle an Ort und Stelle zu ent
senden. In diesen Fällen unterstützen die ent
sprechenden Länder die genannten Spezialisten 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und haben 
das Recht, eigene Vertreter für die Teilnahme 
an dieser Kontrolle zu benennen.

2. Bei Verletzung der Bedingungen des Vertrages 
durch den Kreditnehmer hat die Bank das Recht, 
folgende Sanktionen anzuwenden:
a) die Gewährung von Krediten an die Kredit

nehmer einzuschränken oder vollständig einzu
stellen;

b) die Zinssätze für die in Anspruch genommenen 
Kredite für die Dauer der Verletzung der Ver
tragsbedingungen durch den Kreditnehmer zu 
erhöhen;

c) gegenüber solchen Kreditnehmern und denjeni
gen, die dafür Garantien übernommen haben, 
die Rückzahlung der entsprechenden Beträge an 
die Bank zu fordern und diese Beträge aus vor
handenen Guthaben der Kreditnehmer oder ih
rer Garanten auf den Konten der Bank vorfri
stig einzuziehen;

d) andere mögliche Maßnahmen zum Schutze der 
Interessen der Bank in Übereinstimmung mit 
den vom Bankrat festzulegenden Prinzipien ein
zuleiten.

Die Einschränkung oder Einstellung der Kredit
gewährung wird nach dem vom Bankrat festgeleg
ten Verfahren durchgeführt.
Die Maßnahmen oder Sanktionen, die von der 
Bank im Falle der Verletzung des Kreditvertrages 
oder der zugunsten der Bank gestellten Garantie 
angewendet werden, werden in dem entsprechen
den Kredit- oder Garantievertrag festgelegt.

Im Falle wesentlicher Verstöße gegen die Bedin
gungen des Kredit- oder Garantievertrages durch 
den Kreditnehmer bzw. Garanten informiert dar
über die Bank die zuständigen Organe des Lan
des des Kreditnehmers oder des Garanten und bei 
Notwendigkeit die Regierung des betreffenden 
Landes.

Sonstige Geschäfte der Bank

Artikel 19

Die Bank kann bei anderen Banken zeitweilig freie 
Mittel anlegen, Devisen und Sorten, Gold und Wert
papiere kaufen und verkaufen und andere Bankge
schäfte in Übereinstimmung mit den Zielen der Bank 
durchführen.

Zinsen und Gebühren

Artikel 20

Für die gewährten Kredite erhebt die Bank Zinsen.
Für aufgenommene Mittel zahlt die Bank Zinsen. Für 

Garantiegeschäfte sowie für die Durchführung von 
Aufträgen ihrer Kunden und Korrespondenten erhebt 
die Bank Spesen und andere Gebühren.

Die Grundsätze der Zinspolitik der Bank sowie die 
Grundsätze der Festlegung von Spesen und anderen 
Gebühren werden vom Bankrat festgelegt.

Bei der Festlegung der Grundsätze der Zinspolitik 
geht der Bankrat von der Notwendigkeit der Differen
zierung der Zinssätze unter Berücksichtigung der Lauf
zeiten für die Kredite und der Art der Währung aus.

Leitung der Bank 

Bankrat
Artikel 21

1. Der Bankrat ist das höchste Leitungsorgan der 
Bank und übt die Gesamtleitung der Tätigkeit der 
Bank aus.
Der Bankrat besteht aus Vertretern aller Mit
gliedsländer der Bank, die von den Regierungen 
dieser Länder ernannt werden.
Jedes Mitgliedsland der Bank hat im Bankrat, 
unabhängig von der Höhe seines Anteils am Kapi
tal der Bank, eine Stimme.

2. Der Bankrat tritt je nach Notwendigkeit, jedoch 
mindestens zweimal im Jahr zusammen.

3. Auf den Tagungen des Bankrates führen die Ver
treter der Mitgliedsländer der Bank der Reihe 
nach den Vorsitz.
Der Bankrat legt die Verfahrensregeln seiner Ar
beit fest.

Artikel 22
1. Der Bankrat

a) bestimmt die Hauptrichtung der Tätigkeit der 
Bank zu Fragen der Kreditgewährung, zur Mo
bilisierung von Mitteln und zur Zinspolitik der 
Bank sowie die Grundsätze für die Festlegung 
von Spesen und anderen Gebühren für die Ge
schäfte der Bank, die Grundsätze der Zusam
menarbeit mit Banken der Mitgliedsländer und 
anderen Banken, internationalen Finanzorgani
sationen, Banken und ähnlichen Organisationen;

b) bestätigt auf der Grundlage der Vorschläge des 
Präsidenten des Direktoriums die Liste der 
durch die Bank zu kreditierenden Objekte ein-

. schließlich des Kreditbetrages für das einzelne 
Objekt und bestimmt die allgemeinen Bedin
gungen, die Gegenstand der von der Bank ab
zuschließenden Kreditverträge werden müssen. 
Der Bankrat legt in diesem Zusammenhang in 
der Objektliste einen Gesamtbetrag und die 
maximale Höhe des Kredites je Objekt fest, in 
deren Rahmen das Direktorium zur Ausrei
chung von Krediten berechtigt ist;

c) bestätigt die Kreditpläne, den Geschäftsbericht, 
die Bilanz und die Gewinnverteilung der Bank, 
die Struktur, den Stellenplan und den Voran
schlag für die Verwaltungskosten der Bank;

d) ernennt den Präsidenten und die Mitglieder des 
Direktoriums der Bank;

e) ernennt den Vorsitzenden und die Mitglieder 
der Revisionskommission der Bank, nimmt ihre 
Berichte entgegen und faßt dazu Beschlüsse;

f) faßt Beschlüsse über die Eröffnung von Filialen 
und Vertretungen der Bank in Mitgliedsländern 
und anderen Ländern und über die Einstellung 
ihrer Tätigkeit;


